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die andere die Namen der Mitgliedstaaten des Exeku
tivausschusses des Berner Verbandes enthalt; die 
Stimmabgabe jedes Staates wird in jeder Liste, in 
der er aufgeführt ist, neben seinem Namen eingetragen. 
Ergibt diese besondere Zählung, daß eine einfache 
Mehrheit nicht auf jeder dieser Listen erreicht worden 
ist, so gilt der Vorschlag nicht als angenommen.

(7) Jeder Mitgliedstaat der Organisation, der nicht 
Mitglied des Koordinierungsausschusses ist,-- kann bei 
den Sitzungen dieses Ausschusses durch Beobachter 
vertreten sein; diese sind berechtigt, an den Beratun
gen teilzunehmen, haben jedoch kein Stimmrecht.

(8) Der Koordinierungsausschuß gibt sich eine Ge
schäftsordnung.

Artikel 9 

Internationales Büro

(1) Das Internationale Büro ist das Sekretariat der 
Organisation.

(2) Das Internationale Büro wird von dem General
direktor geleitet, der von zwei oder mehreren Stell
vertretenden Generaldirektoren unterstützt wird.

(3) Der Generaldirektor wird für einen bestimmten 
Zeitabschnitt von nicht weniger als sechs Jahren er
nannt. Seine Ernennung kann für bestimmte Zeitab
schnitte wiederholt werden. Die Dauer des ersten Zeit
abschnitts und der etwa folgenden Zeitabschnitte so
wie alle anderen Bedingungen der Ernennung werden 
von der Generalversammlung festgesetzt.

(4) a )  Der Generaldirektor ist der höchste Beamte der 
Organisation.

b )  Er vertritt die Organisation.
c) Er legt der Generalversammlung Rechenschaft ab 

und befolgt ihre Weisungen in den inneren und äuße
ren Angelegenheiten der Organisation.

(5) Der Generaldirektor bereitet die Entwürfe der. 
Haushaltspläne und der Programme sowie periodische 
Tätigkeitsberichte vor. Er übermittelt sie den Regie
rungen der beteiligten Staaten sowie den zuständigen 
Organen deii Verbände und der Organisation.

(6) Der Generaldirektor und die von ihm bestimm
ten Mitglieder des Personals nehmen ohne Stimmrecht 
an allen Sitzungen der Generalversammlung, der Kon
ferenz, des Koordinierungsausschusses sowie aller an
deren Ausschüsse oder Arbeitsgruppen teil. Der Ge
neraldirektor oder ein von ihm bestimmtes Mitglied 
des Personals ist von Amts wegen Sekretär dieser Or
gane.

(7) Der Generaldirektor ernennt das für die ord
nungsgemäße Erfüllung der Aufgaben des Internatio
nalen Büros erforderliche Personal. Er ernennt nach 
Billigung durch den Koordinierungsausschuß die Stell
vertretenden Generaldirektoren. Die Anstellungsbedin
gungen werden durch das Personalstatut festgelegt, das 
vom Generaldirektor vorgeschlagen wird und der Bil
ligung durch den Koordinierungsausschuß bedarf. Der 
entscheidende Gesichtspunkt bei der Auswahl des Per
sonals und der Festlegung der Anstellungsbedingun- 
gen ist die Notwendigkeit, Personal zu gewinnen, das 
hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit, Fachkenntnis und 
persönlichen Integrität hervorragend qualifiziert ist. Die

Bedeutung, die einer Auswahl des Personals auf mög
lichst breiter geographischer Grundlage zukommt, ist 
dabei gebührend zu berücksichtigen.

(8) Die Stellung des Generaldirektors und der Mit
glieder des Personals hat ausschließlich internationalen 
Charakter. Sie dürfen bei der Ausübung ihrer Dienst
obliegenheiten Weisungen von einer Regierung oder 
einer Behörde außerhalb der Organisation weder ein
holen noch annehmen. Sie haben sich aller Handlun
gen zu enthalten, die ihre Stellung als internationale 
Beamte beeinträchtigen könnten. Jeder Mitgliedstaat 
verpflichtet sich, den ausschließlich internationalen 
Charakter der Stellung des Generaldirektors und der 
Mitglieder des Personals zu achten und von jedem 
Versuch abzusehen, sie bei der Ausübung ihrer 
Dienstobliegenheiten zu beeinflussen.

Artikel 10 
Sitz

(1) Die Organisation hat ihren Sitz in Genf.
(2) Die Verlegung des Sitzes kann nach den Be

stimmungen des Artikels 6 Absatz (3) Buchstaben d )  
und g )  beschlossen werden.

Artikel 11 
Finanzen

(1) Die Organisation hat zwei getrennte Haushalts
pläne: den 'Haushaltsplan für die gemeinsamen Aus
gaben der Verbände und den Haushaltsplan der Kon
ferenz.

(2) a )  Der Haushaltsplan für die gemeinsamen Aus
gaben der Verbände enthält Voranschläge für die Aus
gaben, die für mehrere Verbände von Interesse sind.

b )  Dieser Haushaltsplan umfaßt folgende Einnah
men:

i) Beiträge der Verbände mit der Maßgabe, daß die 
Höhe des Beitrages jedes Verbandes von seiner 
Versammlung unter Berücksichtigung des Inter
esses festgesetzt wird, das der Verband an den 
gemeinsamen Ausgaben hat;

ii) Gebühren und Beträge für Dienstleistungen des 
Internationalen Büros, die weder in unmittelba
rem Zusammenhang mit einem der Verbände ste
hen noch auf dem Gebiet der juristisch-techni
schen Hilfe-liegen;

iii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Ver
öffentlichungen des Internationalen Büros, die

■ nicht unmittelbar einen der Verbände betreffen;
iv) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen 

an die Organisation, soweit sie nicht in Absatz (3) 
Buchstabe b )  Ziffer iv) bezeichnet sind;

v) Mieten, Zinsen und andere verschiedene Ein
künfte der Organisation.

(3) a )  Der Haushaltsplan der Konferenz enthält Aus
gabenvoranschläge für die Durchführung der Tagun
gen der Konferenz und für das Programm der juri
stisch-technischen Hilfe.

b )  Dieser Haushaltsplan umfaßt folgende Einnah
men :

i) Beiträge der Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens, die nicht Mitglied eines der. Verbände sind;


